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Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage Nr. 486/März:

Wie gewährleistet die Bundesregierung die Barrierefreiheit und gleiche Zu-
gangschancen zu günstiger Mobilität für alle Menschen, z.B. Kinder, Senio-
ren, Bedürftige, Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen oder Men-
schen, die aus anderen Gründen kein Smartphone besitzen, auch über das
Jahr 2023 hinaus, indem das sog. Deutschlandticket (auch bekannt als 49€
Ticket, Bundestagsdrucksache 20/5548) nicht nur ausschließlich digital (wie
das Gesetz in der Passage „Das Ticket soll in digitaler Form erhältlich sein”
nahelegt), sondern auch am Automat oder Schalter und auch in Papierform
erworben werden kann (siehe dazu die Kritik der Sachverständigen Dr.
Claudia Hille, von mofair e. V., der EVG und der Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände bei der Anhörung im Verkehrsausschuss am
1. März 2023, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a15_verkehr/anhoe-
rungen/933318-933318)?

beantworte ich wie folgt:

Die Klärung der mit der Einführung des Deutschlandtickets verbunde-
nen Detailfragen war und ist Gegenstand des Austausches zwischen
Bund und Ländern, unter Einbeziehung von Vertreterinnen und Vertre-
tern der Kommunen sowie der Verkehrsunternehmen. Als digitales Ta-
rifangebot soll der Erwerb des Deutschlandtickets sowohl per Smart-
phone als auch per Smartcard möglich sein. Der Vertrieb dieses Tickets
über eine Smartcard gewährleistet dessen Erwerb durch Personen, die
kein Smartphone besitzen oder deren digitale Möglichkeiten einge-
schränkt sind.
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Mit freundlichen Grüßen

Michael Theurer


